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 Veröffentlicht am 10.08.1998

Norm

Türkisches ZGB Art144

Rechtssatz

Die Ausfüllung des Begri1es der Bedürftigkeit ist dem Richter überlassen, der deren Vorliegen anhand der konkreten

Umstände des jeweiligen Einzelfalles zu entscheiden hat. Der Bedürftigkeitsunterhalt darf auf keinen Fall so hoch sein,

daß die geschiedene Ehefrau ihr Leben weiter so führt, wie sie es in der Ehe geführt hat, er muß jedoch eine

angemessene Bedarfsdeckung sichern.

Entscheidungstexte

7 Ob 307/97s

Entscheidungstext OGH 10.08.1998 7 Ob 307/97s

7 Ob 124/01p

Entscheidungstext OGH 13.06.2001 7 Ob 124/01p

Beisatz: Zweiter Rechtsgang zu 7 Ob 307/97s. (T1)
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